
 
 
 
 
 
 

Richtlinien Arbeitseinsatz 
 
 
Wie auf der Generalversammlung 2006 beschlossen, werden  regelmäßig 
Arbeitseinsätze zur Pflege und Unterhaltung der Reitanlage in Dömern durchgeführt. 
 
Jeder Geländenutzer und Schulpferdereiter ist verpflichtet, 10 Arbeitsstunden pro 
Jahr als Eigenleistung zu erbringen. Der Berechnungszeitraum erstreckt sich von 
Generalversammlung zu Generalversammlung (Mai – April des folgenden Jahres) 
  

·  Für Geländenutzer gelten die 10 Stunden pro Pferd, das die Anlage nutzt 
(höchstens jedoch für 3 Pferde/30 Stunden). 

 
·  Schulpferdereiter sind ab 14 Jahren verpflichtet 10 Stunden pro Jahr zu 

leisten.  
 
Die Arbeitsdienste können auch durch andere Personen / Vertreter erbracht werden. 
Die geleisteten Stunden werden in Form von Stundenkonten erfasst. 
 
Die Stunden müssen in die jeweils ausgelegten Listen eingetragen werden. Nicht 
eingetragenen Stunden gelten als nicht geleistet.  
 
Die nicht geleisteten Stunden werden am Jahresende mit 10,00 Euro pro Stunde 
berechnet.  
 
Die Stundenkontenstände können bei Frank Gerwing (02567/939660 oder 
0170/7843205) erfragt werden 
 
 
Vreden im April 2010 
 
gez. der Vorstand 
 


